
 

 

SATZUNG 

des Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

Kreisverband Kleve e. V. 

Präambel 

Der NABU vertritt Natur und Landschaft. In ihm finden alle Mitglieder eine ehrenamtlich und ge-
meinnützig wirkende Gemeinschaft zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen vor. 
Der NABU bildet mit seinen Mitgliedern und Einrichtungen eine föderal strukturierte und demo-
kratisch organisierte Ehrenamtsorganisation. Alle Mitglieder und Einrichtungen des NABU erken-
nen den bindenden Charakter dieser Satzung an und verpflichten sich, ihr Handeln an dieser Sat-
zung und an den Leitsätzen des NABU auszurichten. 
Der NABU steht in der Tradition des im Jahre 1899 von Lina Hähnle in Stuttgart gegründeten 
Bundes für Vogelschutz (BfV), der 1966 seinen Namen in Deutscher Bund für Vogelschutz (DBV) 
e.V. änderte. Seit dem Zusammenschluss mit dem Naturschutzbund der DDR im Jahre 1990 
führt er den Namen Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. 
 

§ 1 Name, Sitz und Logo 

(1) Der Verein führt den Namen „Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Kleve e. V.“, 

Kurzfassung: NABU Kreis Kleve 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Geldern und ist im Vereinsregister Kleve eingetragen. Er ist 

eine selbständige Untergliederung im Sinne des § 7 der Satzung des NABU (Naturschutz-

bund Deutschland) e. V. und des NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverband 

Nordrhein-Westfalen e.V., erkennt die Satzungen des Bundes- und Landesverbandes an und 

ist an deren Beschlüsse gebunden. (Dies gilt nicht für solche Beschlüsse und Weisungen, 

die das Vermögen der NABU-Gruppe betreffen). Sollte diese Satzung der Bundessatzung 

entgegenstehende Regelungen aufweisen, gilt die Bundessatzung des NABU (Naturschutz-

bund Deutschland) e. V. in der Fassung vom 12./13.11.2022. Die Bundessatzung des NABU 

(Naturschutzbund Deutschland) e. V. ist als Bestandteil dieser Satzung als Anlage beigefügt. 

(3) Das Logo des Vereins ist der Weißstorch mit der Bezeichnung NABU und dem Schriftzug 

Kreisverband Kleve. Die Nutzung des Logos außerhalb des Verbandes kann nur mit Zustim-

mung des Präsidiums des Bundesverbandes erfolgen. 

 

§ 2 Zweck und Zweckverwirklichung 

(1) Zweck des NABU Kreis Kleve sind die Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege, 

des Tierschutzes unter besonderer Berücksichtigung der freilebenden Vogelwelt sowie das 

Eintreten für die Belange des Umweltschutzes einschließlich der Bildungs- und Forschungs-

arbeit in den genannten Bereichen sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements 

zugunsten gemeinnütziger Zwecke. Der NABU Kreis Kleve betreibt seine Aufgaben auf wis-

senschaftlicher Grundlage. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

(a) das Erhalten, Schaffen und Verbessern von Lebensgrundlagen für eine artenreiche 

Pflanzen- und Tierwelt in der freien Landschaft und im Siedlungsraum sowie das Eintre-

ten für den Schutz der menschlichen Gesundheit vor Schäden durch Umweltbeeinträch-

tigungen, 



(b) die Durchführung von Artenschutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten 

und das Gewährleisten von fachlich fundierter Naturschutzarbeit, und zwar auch durch 

das Anbieten von einschlägigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, 

(c) die Betreuung von Naturschutzgebieten und Gebieten mit anderem Schutzstatus (z. B. 

FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete), 

(d) Information seiner Mitglieder im Sinne des Zwecks und der Aufgaben, 

(e) Umweltbildung durch Heranführung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an die 

Natur sowie die Förderung des Natur- und Umweltschutzgedankens im gesamten Bil-

dungsbereich, 

(f) öffentliches Vertreten und Verbreitung der Ziele des Natur- und Umweltschutzes, z.B. 

durch Errichtung und Unterhaltung von Natur- und Umweltschutzzentren und von Natur-

schutzstiftungen, Publikationen und Veranstaltungen, 

(g) Einwirkung auf Gesetzgebung und Verwaltungen gemäß den genannten Aufgaben so-

wie das Eintreten für den Vollzug einschlägiger Rechtsvorschriften, 

(h) die Zusammenarbeit mit Organisationen und Einrichtungen, die gleiche und ähnliche 

Ziele verfolgen und die Mittelweitergabe an in- und ausländische Körperschaften gemäß 

§ 58 der Abgabenordnung, 

(i) Unterstützung von Forschungsvorhaben im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, 

(j) die Mittelweitergabe an andere Körperschaften im Rahmen von § 58 Nr. 1, 2 Abgaben-

ordnung 

(k) die Beschaffung finanzieller Mittel. Dieses verbindet die Beziehungspflege mit dem Wer-

ben um den persönlichen finanziellen Einsatz für Zwecke des NABU. 

 
(3) Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell und bekennt sich zur freiheitlich demokra-

tischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Er steht in seiner Tätigkeit als ver-

bindendes Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. Er 

bietet den Mitgliedern unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glau-

ben, sozialer Stellung oder sexueller Identität eine Heimat. Mitglieder, die ein damit unverein-

bares Verhalten offenbaren, können wegen vereinsschädigenden Verhaltens aus dem Ver-

band ausgeschlossen werden. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Nach ihrem 

Zufluss sind sie grundsätzlich zeitnah zu verwenden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 

aus Mitteln des NABU. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Finanzmittel 

(1) Die für den Zweck erforderlichen Mittel werden überwiegend durch Beiträge der Mitglieder, 

Spenden sowie durch sonstige Zuwendungen aufgebracht. 

(2) Der jährliche Beitrag der Mitglieder wird durch die Bundesvertreterversammlung festgesetzt 

und ist dem Bundesverband geschuldet. Der Verein erhält daraus zur Wahrnehmung seiner 



satzungsgemäßen Aufgaben vom Bundesverband und vom Landesverband einen festge-

setzten Anteil, sofern der steuerliche Freistellungsbescheid vorliegt. 

(3) Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinen An-

spruch auf das Vereinsvermögen. 

 

§ 5 Geschäftsjahr und Rechnungswesen 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Für das Finanz- und Rechnungswesen ist der/die Kassierer*in des Vereins verantwortlich. 

(3) Die Jahresrechnung wird durch zwei Kassenprüfer*innen geprüft, die von der Mitgliederver-

sammlung aus dem Kreis der Mitglieder für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Die 

Kassenprüfer*innen dürfen nicht dem Vorstand angehören. Eine Kassenprüfung durch den 

Vorstand des Landesverbandes oder dessen Beauftragte ist jederzeit zulässig. 

 

§ 6 Mitgliedschaft und Mitgliedschaftsrechte 

(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen sowie nicht eingetragene Vereine wer-

den. 

(2) Der NABU bietet folgende Mitgliedsformen: 

(a) Ordentliche Mitglieder. Ordentliche Mitglieder sind alle natürlichen Personen, die sich zur 

Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichten. 

(b) Ehrenmitglieder. Ehrenmitglieder werden gemäß der Ehrungsordnung des NABU-Bun-

desverbandes ernannt. 

(c) Korporative Mitglieder. Das Nähere regelt Abs. (4) Satz 2. 

(d) Korrespondierende Mitglieder. Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit und Erfahrung in 

Fragen des Natur- und Umweltschutzes mit dem NABU in Gedankenaustausch stehen, 

können vom Präsidium des Bundesverbandes zu korrespondierenden Mitgliedern er-

nannt werden. 

(e) Kindermitglieder. Kindermitglieder sind Mitglieder bis zur Vollendung des 13. Lebensjah-

res. 

(f) Jugendmitglieder. Jugendmitglieder sind alle Mitglieder zwischen dem 14. Lebensjahr 

und dem vollendeten 27. Lebensjahr. 

(g) Familienmitglieder. Der/die Partner*in eines ordentlichen Mitglieds und die in einer Woh-

nung mit ihm gemeinsam lebenden Personen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 

können Familienmitglied werden. Familienmitglieder sind von dem Bezug der Mitglieder-

zeitschrift ausgenommen. 

(3) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Mit der Aufnahme entsteht die Mitgliedschaft im 

Gesamtverband in einer der in § 6 Abs. 2 genannten Mitgliedschaftsformen. Die Mitglied-

schaft im Gesamtverband ist verbunden mit dem Recht, alle Veranstaltungen und Einrichtun-

gen des NABU zu besuchen, sofern die zuständigen Organe nichts anderes entscheiden. Je-

des Mitglied erwirbt zugleich die Mitgliedschaft in der Untergliederung, die für dessen Haupt-

wohnsitz zuständig ist, es sei denn, das Mitglied wünscht die Zuordnung zu einer anderen 

Gliederung. An Wahlen und Abstimmungen des Vereins können nur die Mitglieder des Ver-

eins teilnehmen. 

(4) Über die Aufnahme von natürlichen Personen als Mitglied entscheidet der Vorstand der Un-

tergliederung, die vom Mitglied gewünscht wird oder für dessen Hauptwohnsitz zuständig ist, 

oder der Vorstand einer übergeordneten Gliederung oder das Präsidium des Bundesverban-



des. Über die Aufnahme korporativer Mitglieder entscheidet das Präsidium des Bundesver-

bandes im Einvernehmen mit dem Landesverband. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht 

nicht. Eine Ablehnung der Aufnahme ist ohne Angabe von Gründen möglich. 

(5) Die Mitgliedschaft im Verein begründet gleichzeitig die Mitgliedschaft in den übergeordneten 

Gliederungen und im Bundesverband. 

(6) Die Mitgliedschaft im NABU gilt in den ersten sechs Monaten nach der Aufnahme als Mit-

gliedschaft auf Widerruf. Sie kann von beiden Seiten bis zu diesem Zeitpunkt mit sofortiger 

Wirkung widerrufen werden. Der Widerruf durch das Mitglied muss nicht begründet werden. 

Der Widerruf durch den NABU erfolgt durch den Vorstand der Gliederung, der das Mitglied 

zugeordnet wurde. Er kann erfolgen, wenn das Mitglied keine ausreichende Gewähr dafür 

bietet, die satzungsgemäßen Ziele des NABU zu unterstützen oder vor bzw. während seiner 

Mitgliedschaft ein Verhalten an den Tag legt, welches geeignet ist, dem NABU Schaden zu-

zuführen oder sein Ansehen nach innen und außen herabzusetzen. 

(7) Das aktive Wahlrecht haben natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben 

und Mitglied sind. Das aktive und passive Wahlrecht haben natürliche Personen, die das 16. 

Lebensjahr vollendet haben und Mitglied sind. Korporative Mitglieder haben das aktive Wahl-

recht und nehmen es mit einer Stimme wahr. Alle Mitgliedsrechte einschließlich der Aus-

übung von Vorstandsämtern sind höchstpersönlich wahrzunehmen. Mit der Beendigung der 

Mitgliedschaft im NABU enden auch alle Ämter. An Wahlen und Abstimmungen können nur 

die Mitglieder oder die Delegierten der jeweiligen Untergliederung teilnehmen. 

(8) Die Mitgliedschaft endet: 

(a) durch Widerruf der Mitgliedschaft gemäß Abs. (6) dieses Paragrafen. 

(b) durch Austritt. Er ist jederzeit und fristlos möglich. Ein Anspruch auf bereits geleistete 

Beitragszahlungen besteht nicht. 

(c) durch Ausschluss durch das dafür zuständige Organ. 

(d) durch Streichung von der Mitgliederliste durch das Präsidium des Bundesverbandes bei 

Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags trotz zweimaliger Mahnung. 

(e) durch den Tod des Mitglieds oder die Auflösung der Gesellschaft. 

Endet die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds, erlöschen auch die zugehörigen Fami-
lienmitgliedschaften. 

 

§ 7 Gliederung 

(1) Der Bundesverband ordnet die Mitglieder, soweit sie nicht Direktmitglieder des Bundesver-

bandes sind, in Landesverbände und, soweit erforderlich, in Verbände und Gruppen regiona-

ler Ebene. Die Ummeldung zu einer anderen NABU-Untergliederung ist auf Antrag des Mit-

gliedes möglich und bedarf der Zustimmung durch den Vorstand der aufnehmenden Gliede-

rung. Bestehende Regelungen und Vereinbarungen werden nicht berührt. 

(2) Die Gründung, Änderung und Auflösung von Untergliederungen bedürfen der Zustimmung 

des Landesvorstandes des NABU NRW. Gegen die Entscheidung des Landesvorstandes 

können die Untergliederungen Widerspruch beim Landesrat einlegen. Gegen dessen Ent-

scheidung kann die Landesvertreterversammlung angerufen werden. 

(3) Mitglieder können sich zu Gruppen zur Erreichung gemeinsamer Satzungsziele zusammen-

schließen. Diese haben keine vereinsrechtliche, organisatorische oder andersartige Form 

der Selbständigkeit. 

(4) Nichtmitglieder können ohne Stimmrecht in Untergliederungen und Gruppen mitarbeiten, so-

fern der Vorstand nicht widerspricht. 

(5) Jede höhere Gliederung ist bei begründetem Verdacht auf Verstöße gegen gesetzliche Vor-



schriften berechtigt, Untergliederungen zu überprüfen und zu beraten. Sie kann dazu in de-

ren Arbeit und Unterlagen Einsicht nehmen, sich Abschriften und Kopien fertigen und, falls 

gegen gesetzliche Vorschriften, diese Satzung, Beschlüsse der Gremien des Vereins oder 

übergeordneter Gliederungen und/oder Richtlinien und Ordnungen des NABU verstoßen 

wird, Hilfestellung geben und abweichend von § 7 Abs. 9 der Bundessatzung Weisungen zu 

deren Einhaltung erteilen. Werden Weisungen nicht beachtet, können die angewiesenen 

Maßnahmen vom Anweisenden auf Kosten des Angewiesenen veranlasst und durchgeführt 

werden. Handelt es sich bei der nachgeordneten Gliederung um eine dem Landesverband 

nachgeordnete Gliederung, ist zunächst dem Landesverband Gelegenheit zu geben, selbst 

tätig zu werden. 

(6) Untergliederungen sind an die Beschlüsse und darauf beruhenden Weisungen des Landes-

verbandes gebunden. Dies gilt nicht für Beschlüsse und Weisungen, die das Vermögen 

rechtsfähiger Untergliederungen betreffen. Auch für rechtsfähige Untergliederungen gilt aber 

§ 7 Abs. 3. 

 

§ 8 Naturschutzjugend im NABU 

(1) Der Verein kann eine Jugendorganisation mit der Bezeichnung NAJU (Naturschutzjugend im 

NABU) Kreisverband Kleve – mit der Kurzfassung NAJU Kreis Kleve führen. Der NAJU Kreis 

Kleve gehören alle Mitglieder an, die zu Beginn des Geschäftsjahres das 27. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben und Mitglieder, die in der Jugendorganisation ein Amt bekleiden. 

(2) Die NAJU Kreis Kleve regelt ihre Angelegenheiten im Rahmen dieser Satzung und ggfs. ih-

rer NAJU-Satzung in eigener Verantwortung. Sie verwendet das Logo der NAJU mit dem Zu-

satz Kreis Kleve. Die NAJU-Satzung und ihre Änderung bedürfen der Zustimmung der Mit-

gliederversammlung des Vereins. Sie darf der Bundesverbandssatzung, der Landesver-

bandssatzung und der Landesjugendsatzung nicht widersprechen. 

(3) Die NAJU Kreis Kleve entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel in eige-

ner Zuständigkeit unter Beachtung der Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts. Bei der Ver-

tretung naturschutz- und umweltpolitischer Grundsätze stimmt sich der/die Vertreter*in der 

NAJU Kreis Kleve mit dem Vorstand des Vereins ab. Die NAJU Kreis Kleve ist an die Be-

schlüsse und Weisungen des Vereins gebunden. Eine Vertretung nach außen darf nur in en-

ger Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins erfolgen. 

 

§ 9 Organe 

Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung, 

2. der Vorstand, 

3. der Beirat. 
 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung (MGV) ist das oberste Organ des Vereins. Sie findet einmal jähr-

lich statt und ist, soweit diese Satzung nichts anderes regelt, insbesondere zuständig für: 

(a) die Wahl des Vorstandes, 

(b) die Wahl des Beirats, 

(c) die Wahl von zwei Kassenprüfer*innen, 

(d) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes inkl. des Kassenbe-

richts, 

(e) die Entgegennahme des Kassenprüfungsberichtes, 



(f) die Entlastung des Vorstandes, 

(g) die Behandlung und Beschlussfassung von Anträgen, 

(h) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 

(i) die Wahl der Delegierten für die Vertreterversammlung des Landesverbandes, 

(j) die Auflösung des Vereins. 

(2) Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder des Vereins im Sinne von § 6 an.  

(3) Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung spätestens vier Wochen vor dem Termin unter 

Angabe der vorläufigen Tagesordnung in schriftlicher Form an die Mitglieder ein. Die Einla-

dung gilt als zugegangen, wenn sie an die zuletzt durch das Mitglied bekanntgegebene An-

schrift oder E-Mail-Adresse gesandt wurde. Für die Fristberechnung ist der Tag der Absen-

dung maßgebend. 

Anträge oder Ergänzungen zur Tagesordnung sowie Resolutionen sind spätestens zwei Wo-
chen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand einzureichen. Anträge und Resolutio-
nen, die nach Ablauf der Antragsfrist eingebracht werden, können mit der Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn es sich nur um die 
Beratung eines Gegenstandes handelt. Soll die Tagesordnung um einen Beschlussgegen-
stand erweitert werden, ist eine Stimmenmehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erforderlich. Anträge auf Satzungsänderung sowie zur Abwahl des Vorstands 
sind nach Ablauf der Einberufungsfrist zur Mitgliederversammlung nicht mehr zulässig. An-
träge zur Tages- oder Geschäftsordnung sowie zu aufgerufenen Tagesordnungspunkten 
sind jederzeit zulässig. 

(4) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, wenn 

es das Interesse des Vereins erfordert. Die Einberufung muss erfolgen, wenn sie von min-

destens 10 Prozent der Mitglieder verlangt wird. 

(5) Der Vorstand erstattet der Mitgliederversammlung schriftlich einen Tätigkeitsbericht und ei-

nen Bericht über die Finanzlage mit Rechnungsabschluss für das abgelaufene Geschäfts-

jahr. Nach dem Bericht der Kassenprüfer*innen und der Aussprache beschließt die Ver-

sammlung über die Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung wählt zwei eh-

renamtliche Kassenprüfer*innen. 

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Sie wird in der Regel von einem/r der Sprecher*in-

nen geleitet 

(7) Die Mitgliederversammlungen sind für die Mitglieder des NABU offen. Soweit sie nicht dem 

Verein angehören, haben sie kein Antrags- und Stimmrecht. Ihnen kann das Wort erteilt wer-

den. 

(8) Zur Mitgliederversammlung sind der Landesvorstand und Landesgeschäftsführer*in sowie, 

falls vorhanden, der Regional- und Bezirksvorstand einzuladen. Vorstände von übergeordne-

ten NABU-Untergliederungen und das Präsidium des Bundesverbandes haben das Recht, 

an Mitgliederversammlungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben Rederecht, aber Stimm-

recht nur dann, wenn sie Mitglied der entsprechenden Untergliederung sind. 

(9) Die Mitgliederversammlung findet grundsätzlich als Präsenzveranstaltung statt. Sie kann 

auch als rein virtuelle Mitgliederversammlung stattfinden. Sofern die Mitgliederversammlung 

in hybrider oder virtueller Form stattfindet, sind die Mitglieder in geeigneter Form darüber zu 

informieren, wie sie ihre mitgliedschaftlichen Rechte, insbesondere ihre Rede-, Antrags- und 

Stimmrechte, ausüben können. 

(10) Die Wahlperiode der Kassenprüfer*innen beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zweimal zuläs-

sig. Die Kassenprüfer*innen prüfen die satzungsgemäße Verwendung der Finanzmittel sowie 

die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung auf der Basis der vorhandenen Buchhaltungsunter-

lagen sowie der erstellten Jahresabschlussunterlagen. Sie sollen so gewählt werden, dass 



jedes Jahr ein/e Kassenprüfer*in sein/ihr Amt neu antritt. 

(11) Die Mitgliederversammlung wählt die Delegierten für die Landesvertreterversammlung (LVV) 

und ggf. Ersatzdelegierte in definierter Reihenfolge, die bei Ausfall der Delegierten in der 

Reihenfolge gemäß Wahlergebnis nachrücken. Können ausnahmsweise keine neuen Dele-

gierten gewählt werden oder ist die Mitgliederversammlung nach der Anmeldefrist der Dele-

gierten für die LVV angesetzt, bleiben die im Vorjahr gewählten Delegierten im Amt. 

(12) Die Wahl von Delegierten (und ggf. Ersatzdelegierten) ist in der Tagesordnung der Mitglie-

derversammlung anzukündigen. 

(13) Die Mitgliederversammlung soll möglichst im ersten Drittel eines Jahres stattfinden. 

(14) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, welches alle wesentlichen 

Vorkommnisse und Beschlüsse enthält. Dieses ist von dem/der Protokollführer*in anzuferti-

gen, welche/r zu Beginn der Mitgliederversammlung durch die Versammlung gewählt wird. 

Das Protokoll ist durch die/den Versammlungsleiter*in sowie die/den Protokollführer*in zu 

unterschreiben. 

Das Protokoll ist den Mitgliedern bei der nächsten Mitgliederversammlung schriftlich bekannt 

zu geben und zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens drei gleichberechtigten Spre-

cher*innen sowie einer/m Kassierer*in. Vorstandspositionen, die nach außen vertreten wer-

den sollen, müssen unter den Sprecher*innen abgestimmt werden. Dies gilt nur im Binnen-

verhältnis. Ebenso muss vor Rechtsgeschäften des Vereins, die einen Betrag von mehr als 

500 € umfassen, ein Vorstandsbeschluss getroffen werden. 

(2) Dem Vorstand können darüber hinaus angehören:  

a) bis zu drei Beisitzer, wobei eine Person die Schriftführung verantwortet. 

(3) Der Vorstand vollzieht die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und führt die Geschäfte 

des Vereins nach dieser Satzung. 

(4) Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung eine Geschäftsführung für das NABU-Natur-

schutzzentrum Gelderland berufen. Sie ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich und an 

dessen Weisungen gebunden. Zu Vorstandssitzungen kann sie beratend hinzugezogen wer-

den, wenn ihr Aufgabengebiet dies erfordert. 

(5) Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gerichtlich und außergerichtlich im Sinne 

des § 26 BGB vertreten. 

(6) Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Vorstands gemäß den in dieser Satzung 

genannten Bestimmungen. 

(7) Die Wahlperiode beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Ein Vorstandsmitglied bleibt 

auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Wiederwahl, bis zur Wahl seines/seiner 

Nachfolgers/in, seinem Rücktritt oder seiner Abberufung im Amt. Wahlen in der dem Ablauf 

der Amtszeit der Vorstandsmitglieder vorausgehenden Mitgliederversammlung sind zulässig. 

(8) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, ist der Vorstand berechtigt, 

bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(9) Auf der nächsten Mitgliederversammlung können die Mitglieder dann für den Rest der Amts-

periode der übrigen Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied wählen. 

(10) Die Sitzungen des Vorstands werden von einem/r der Sprecher*innen unter Mitteilung der 

Tagesordnung schriftlich einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn bei einem drei-

köpfigen Vorstand mindestens zwei Vorstandsmitglieder, bei einem mehrköpfigen Vorstand 



mindestens 51 Prozent der Vorstandsmitglieder, darunter mindestens ein/e Sprecher*in ge-

mäß Abs. 1, anwesend sind. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, wird die Abstim-

mung wiederholt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Beschlüsse 

können auch im Umlaufverfahren (postalisch oder per E-Mail) oder durch eine Telefon- oder 

Videokonferenz gefasst werden, sofern kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren wider-

spricht. Die gefassten Beschlüsse sind zu protokollieren. 

(11) Der Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Ämter besetzt sind. 

(12) Der Vorstand darf im Innenverhältnis Rechtsgeschäfte gegenüber Dritten, die über das Ver-

einsvermögen hinausgehen, nicht ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung tätigen. 

(13) Die Vorstandsmitglieder haften dem Verein gegenüber nur für vorsätzliches oder grob fahr-

lässiges Verhalten. Werden Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Vorstandstätigkeit von Dritten 

in Anspruch genommen, stellt der Verein das betroffene Mitglied des Vorstands von diesen 

Ansprüchen frei, sofern das Vorstandsmitglied nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig han-

delte. 

(14) Der Vorstand legt nach der Mitgliederversammlung den jährlichen Tätigkeitsbericht sowie 

den Kassenbericht auch dem NABU-Landesverband NRW vor. 

(15) Die Sprecher*innen bevollmächtigen zu Beginn für die gesamte Dauer der Wahlperiode ein 

Mitglied des Vereins zur Vertretung auf der Landesvertreterversammlung als Mitglied des 

Landesrats. In gleicher Weise bevollmächtigen die Sprecher*innen ein Mitglied des Vereins 

als Vertreter im Landesrat. 

Die Vollmacht zur Vertretung des Vereins in der Landesvertreterversammlung ist auf Verlangen 
schriftlich vorzulegen. 
 

§ 12 Beirat 

(1) Der Beirat besteht aus bis zu maximal 12 Mitgliedern, die durch die MGV gewählt werden 

und die insbesondere die Untergliederungen und Arbeitskreise vertreten sollen. 

(2) Der Beirat berät die Organe des NABU Kleve in wichtigen Fragen zur Erfüllung der satzungs-

gemäßen Ziele und Aufgaben, insbesondere auf dem Gebiet des Arten- und Biotopschutzes 

und bei größeren Investitionen sowie beim Erwerb von Liegenschaften. 

(3) Die Mitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung für vier 

Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Der Vor-

stand kann zu den Sitzungen des Beirates ständig oder im Einzelfall Gäste einladen. Die 

Gäste haben kein Stimmrecht. 

(4) Der Beirat soll mindestens viermal im Jahr zu einer gemeinsamen Sitzung zusammentreffen. 

Er wird von dem/r Verantwortlichen des Sprecherteams mit einer Frist von mindestens zehn 

Tagen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich oder per E-Mail einberufen. Er muss auch 

zusammenkommen, wenn dies die Hälfte seiner Mitglieder verlangt. 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beiratsbe-

schlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern nicht mindestens zwei 

Beiratsmitglieder diesem Verfahren widersprechen. Die gefassten Beschlüsse sind unver-

züglich zu protokollieren. 

 

§ 13 Aufrechterhaltung der innerverbandlichen Ordnung 

Für die Regelungen zur Aufrechterhaltung der innerverbandlichen Ordnung gilt gemäß dieser 
Satzung die Bundessatzung des NABU (Naturschutzbund Deutschland) in der Fassung vom 
12./13.11.2022. 



§ 14 Schiedsstelle 

Für die Regelungen zur Schiedsordnung gilt gemäß dieser Satzung die Bundessatzung des 
NABU (Naturschutzbund Deutschland) in der Fassung vom 12./13.11.2022. 
 

§ 15 Ordnungen 

Der Verein erkennt die Ordnungen und die Richtlinien, die der NABU-Bundesverband für den Ge-
samtverband erlässt oder die Bundesvertreterversammlung verabschiedet, ausdrücklich an. 

Folgende Ordnungen sind bisher erlassen und rechtswirksam: 

1. Verbandsordnung 

2. Finanzordnung 

3. Beitragsordnung 

4. Datenschutzordnung 

5. Schiedsordnung 

6. Ehrenordnung 

Diese Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung. 

Die Schiedsstelle des NABU ist Beschwerdeinstanz für die Verhängung von Ordnungsmaßnah-
men gemäß § 13 dieser Satzung, sie ist ferner zuständig für Beschwerden gegen Beschlüsse so-
wie die Art und Weise der Durchführung der Bundesvertreterversammlung. 
 
Darüber hinaus kann der Verein sich zur Regelung der verbandsinternen Abläufe Ordnungen und 
Richtlinien geben, die den gesamtverbandlichen Ordnungen und Richtlinien nicht entgegenste-
hen dürfen und für die Gliederungen und die Mitglieder bindend sind. Diese sind nicht Bestandteil 
der Satzung. Dazu gehören auch Geschäftsordnungen der Organe gem. §9. 
Der NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) ist ein Gesamtverband. Die Satzungen seiner 
Untergliederungen, so auch diese Satzung, dürfen gemäß Bundessatzung nicht im Widerspruch 
zu dieser stehen. Sollte diese Satzung der Bundessatzung entgegenstehende Regelungen oder 
Regelungslücken aufweisen, gilt des Bundessatzung des NABU (Naturschutzbund Deutschland) 
e. V. in der Fassung vom 12./13.11.2022. 
 

§ 16 Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung, Ehrenamtspauschale, 
Vergütung für Vereinstätigkeiten 

(1) Jede Tätigkeit im Rahmen der Mitgliedschaft im NABU ist ehrenamtlich, soweit in dieser Sat-

zung nichts anderes geregelt ist. 

(2) (2) Auslagen können in nachgewiesener Höhe, höchstens jedoch nach den Richtlinien des 

öffentlichen Dienstes, entsprechend den Beschlüssen des Vorstands ersetzt werden. Ehren-

amtliche Mitglieder können eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung in 

Höhe der steuerfreien „Ehrenamtspauschale/ Übungsleiterpauschale“, derzeit geregelt in §3 

Nr. 26 und 26a EStG, erhalten. 

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten entgeltlich 

auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung 

nach § 3 Nr. 26 a EstG ausgeübt werden. Ebenso können Dienstverträge auf der Basis des 

§ 3 Nr. 26 EstG (Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Er-

zieher, Betreuer oder vergleichbare Tätigkeit für eine gemeinnützige Einrichtung- „Übungs-

leiterpauschale“) abgeschlossen werden. 

Über die Aufwandsentschädigung für Vorstandstätigkeit beschließen die Vertreter-/Mitglie-

derversammlungen. 

(3) Mitgliedern des Vorstands können getätigte Aufwendungen und Auslagen erstattet werden. 



(4) Die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben darüber hinaus einen Aufwendungsersatz-

anspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den 

Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Te-

lefon. Sie können bei ehrenamtlich tätigen Mitgliedern auf Grundlage eines entsprechenden 

Vorstandsbeschlusses mit der Ehrenamtspauschale abgegolten werden. Bei Vorstandsmit-

gliedern bedarf es hierfür eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

(5) Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der 

Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwen-

dungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

(6) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Gren-

zen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

(7) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des NABU (Naturschutzbund Deutschland) 

e.V. 

(8) Der Vorstand kann Aufgaben und Befugnisse auf hauptamtliches Personal übertragen, so-

weit dies gesetzlich und satzungsmäßig zulässig ist. Näheres wird durch einen entsprechen-

den Arbeitsvertrag geregelt. 

 

§ 17 Wahlen und sonstige Beschlussfassungen 

(1) Bei Wahlen und sonstigen Beschlussfassungen entscheidet die einfache Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen, soweit diese Satzung oder das Gesetz nichts anderes vorschrei-

ben. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden bei der Feststellung des Abstim-

mungsergebnisses nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

Die Abstimmungen finden grundsätzlich offen statt, auf Verlangen von einem Drittel der 
Stimmberechtigten einer Versammlung finden Abstimmungen und Wahlen schriftlich statt. 
Der/die Versammlungsleitende kann Sammelabstimmung bestimmen, soweit die Versamm-
lung nichts anderes beschließt. 

(2) Bei Wahlen sind Einzelwahl, verbundene Einzelwahlen und Blockwahlen zulässig. 

Die Wahl der Mitglieder des Vorstands gemäß §26 BGB finden grundsätzlich in Einzelwahl 

statt, es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt verbundene Einzelwahl. 

(3) Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erhält bei 

mehreren Kandidat*innen kein/e Bewerber*in diese Mehrheit, findet zwischen den beiden 

Bewerber*innen mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl statt. 

(4) Bei verbundenen Einzelwahlen können auf einem Stimmzettel höchstens so viele Bewer-

ber*innen gewählt werden, wie insgesamt zu wählen sind. Gewählt sind die Bewerber*innen, 

die die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigen, in der Reihenfolge der höchsten 

Stimmenzahl. Sind nicht ausreichend Bewerber*innen mit der Mehrheit der gültigen Stimmen 

gewählt, so findet unter den nicht gewählten Bewerber*innen ein zweiter Wahlgang statt, in 

dem die relative Mehrheit ausreicht. 

(5) Ein Vorstandsmitglied kann mit einfacher Mehrheit abberufen werden. 

 

§ 18 Satzungsänderungen 

(1) Satzungsänderungen werden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen beschlossen. 

(2) Eine beantragte Satzungsänderung ist mit Nennung der zu ändernden Paragrafen mit der 

Einladung zur Mitgliederversammlung allen Mitgliedern bekannt zu machen. 

Der Entwurf der Änderungen wird auf der Homepage des Vereins www.nabu-kleve.de spä-

testens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung veröffentlicht und kann in Druckfassung 



angefordert werden. 

(3) Der Vorstand des Vereins ist berechtigt, redaktionelle Änderungen oder Ergänzungen dieser 

Satzung sowie solche, die aufgrund von Beanstandungen des Registergerichts oder des Fi-

nanzamtes oder des Bundesverbands oder Landesverbands erforderlich werden, selbst vor-

zunehmen. Gleiches gilt für Satzungsänderungen, die ausschließlich durch eine Änderung 

der Satzung einer übergeordneten Gliederung erforderlich sind. Die Mitglieder sind spätes-

tens mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung über diese Änderungen zu infor-

mieren. 

 

§ 19 Auflösung 

Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung 
mit drei Vierteln der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Auflösung bedarf der Zu-
stimmung des NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
 

§ 20 Vermögensbindung 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Ver-

mögen an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverband Nordrhein-Westfalen 

e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(2) Liquidatoren sind ein vom Vorstand bestimmtes Mitglied des Sprecherteams und eine von 

der Mitgliederversammlung zu wählende Person. 

 

§ 21 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Bedienstete des NABU auf Regional-, Bezirks-, Kreis- oder Ortsebene können nicht Mitglied 

eines Landes-, Regional-, Bezirks-, Kreis- oder Ortsvorstandes sein. 

(2) Über alle Sitzungen und Versammlungen sind Protokolle anzufertigen, die die gefassten Be-

schlüsse und den wesentlichen Verlauf der Versammlung wiedergeben. Die Protokolle sind 

von der/dem jeweiligen Versammlungsleiter*in und der/dem Protokollführer*in zu unterzeich-

nen. Dies gilt vorbehaltlich anderer in dieser Satzung enthaltener Bestimmungen. 

(3) Soweit diese Satzung nicht besondere Bestimmungen enthält bzw. unzulässige Bestimmun-

gen enthalten sollte, gilt zunächst die Bundessatzung des NABU. Wenn diese keine Rege-

lung enthält, kommen die gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung. 

 

§ 22 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde in der vorliegenden Fassung auf der Mitgliederversammlung am 
26.04.2025 beschlossen und tritt mit Eintragung beim Registergericht in Kraft. Sie ersetzt die bis-
herige Satzung in der Fassung vom 11.09.2021. 

Geldern, der 21.03.2026 

(Sprecherin) 


